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Zwangsverwaltung: wenn der Hammer 
fällt



Worüber wir reden: Zwangsverwaltung
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Erlass vom April 2023 ermöglicht dem russischen Staat, 

Tochtergesellschaften ausländischer Unternehmen aus 

sogenannten unfreundlichen Ländern „vorübergehend“ dem Zugriff 

ihrer Eigentümer zu entziehen. 

Die staatliche Agentur für Eigentumsverwaltung 

(Rosimuschtschestwo) fungiert als externer Verwalter.

Als „unfreundlich“ werden alle Staaten eingestuft, 

die die Sanktionen unterstützen, also auch die 

Schweiz.

Formal keine Enteignung. Allerdings kann 

Eigentümer nur noch verkaufen (und nur mit 

Zustimmung des Staats)



▪ Landesgesellschaften der Energiekonzerne 

Uniper/Deutschland und Fortum/Finnland unter 

staatliche Kontrolle gestellt - Behörde für 

staatliches Eigentum Rosimuschtschestwo

▪ Dekret als Reaktion auf die Beschlagnahmung 

russischer Vermögenswerte im Ausland

▪ die Leitung der russischen Tochtergesellschaften 

beider Unternehmen durch Personen aus dem 

Umfeld von Rosneft-Chef Igor Sechin

▪ Fortum kündigte an, eine Entschädigungsklage in 

Höhe von mehreren Milliarden Euro bei einem 

internationalen Schiedsgericht einzureichen

Erste Zwangsverwaltungen im Energie-Sektor -
Presidential decree (No. 302 of 25 April 2023)
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Zweite Welle: Keine Gegenmaßnahmen, sondern 
Vermögensumverteilung

https://www.ft.com/content/d5234953-cddf-4b64-8a55-

dc749843ab5c

https://www.reuters.com/business/retail-consumer/chechen-leaders-nephew-new-head-

russias-danone-subsidiary-media-2023-07-19/



Die Carlsberg Group, der größte ausländische Investor auf dem 

russischen Brauereimarkt, kündigte an, die Russische Föderation im 

März 2022 verlassen zu wollen. Ende Juni dieses Jahres gab der 

Konzern bekannt, dass er eine Vereinbarung über den Verkauf des 

russischen Geschäfts unterzeichnet habe, ohne den zukünftigen 

Eigentümer von Baltika oder die Bedingungen des Geschäfts zu nennen.

Der Verkauf scheiterte jedoch: Kurz darauf, am 16. Juli, unterzeichnete 

der russische Präsident Wladimir Putin ein Dekret, nach dem 100 % von 

Baltika (98,56 %, die der schwedischen juristischen Person Carlsberg 

gehörten, 0,09 % der deutschen juristischen Person Carlsberg und 1,35 

% der Hoppy Union LLC) an die Verwaltung der Föderalen Agentur für 

staatliche Vermögensverwaltung übertragen wurden. Carlsberg sah sich 

gezwungen zu erklären, dass nach der Veröffentlichung des Dekrets die 

Aussichten für den Verkauf "extrem ungewiss" wurden, und kündigte 

Ende Oktober in einem Kommentar zu den Ergebnissen des Quartals die 

"illegale Beschlagnahme von Geschäften in Russland" und Pläne zum 

Schutz seiner Vermögenswerte an, deren buchhalterische Abschreibung 

das Unternehmen auf fast 1 Milliarde US-Dollar schätzte.

Quelle: Interfax.ru, 8. November 2023, 

https://www.interfax.ru/russia/929541

Nach Fortum kündigt auch Carlsberg Schiedsverfahren 
an
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https://www.interfax.ru/russia/929541


• Wer weiss. Presse  und Analysten liegen bis jetzt 

daneben: 

 Financial Times 4 September 2023

Drohen weitere Zwangsverwaltungen? 
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• Schützt Investitionen auf dem Gebiet 

Russlands (Nachfolge UdSSR)

• Schützt freien Kapitalverkehr (Art. 5) und 

schreibt Entschädigung bei Enteignung vor 

(Art. 4). Verkaufszwang ist faktische 

Enteignung!

• Bei Streitigkeiten über freien Transfer oder 

Höhe der Entschädigung Einleitung eines 

internationalen Schiedsverfahrens gegen 

Russland

Was sind das für Schiedsverfahren? 
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Wie wird der Rechtsschutz durchgesetzt? 

• Einleitung eines Schiedsverfahrens gegen den russischen Staat gemäß Art. 10 Abs. 2:

„Wird eine Meinungsverschiedenheit über Umfang und Verfahren der Entschädigung nach Artikel 

4 dieses Vertrags oder den freien Transfer nach Artikel 5 dieses Vertrages innerhalb von sechs 

Monaten nach ihrer Geltendmachung durch eine der Streitparteien nicht beigelegt, so ist jede der 

Streitparteien berechtigt, ein internationales Schiedsgericht anzurufen“

• Ad-hoc Verfahren, Benennung Vorsitzender durch SCC, Vollstreckung nach New York Convention von  

1958 (weltweit in 165 Staaten). 

• Entschädigung: Differenz zwischen Verkaufspreis und Marktwert
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Anhängige Verfahren

▪ Ukrenergo gg. Russland (ca. 433 Mio. EUR 

Streitwert)

▪ DTEK gg. Russland (ca. 445 Mio. EUR 

Streitwert)

▪ Aeroport Belbek und Kolomoisky gg. Russland 

(ca. 13,3 Mio. EUR Streitwert)

▪ Privatbank und Finilon gg. Russland (ca. 890 

Mio. EUR Streitwert)

▪ Fortum v. Russland (bald)

▪ Carsberg v. Russland (bald)

Abgeschlossene Verfahren

▪ Sedelmayer gg. Russland (ca. 2 Mio. EUR)

▪ Yukos gg. Russland (ca. 50 Mrd. EUR)

▪ RosInvest gg. Russland (ca. 3,1 Mio. EUR)

▪ Renta 4 S.V.S.A. gg Russland (ca. 1,7 Mio. EUR)

▪ Valle Esina gg. Russland (ca. 9,9 Mio. EUR)

▪ Ukrnafta gg. Russland (ca. 40 Mio. EUR)

▪ Stabil u.A. gg. Russland (ca. 31 Mio. EUR)

▪ Everest u.A. gg. Russland (ca. 120 Mio. EUR)

▪ Oschadbank gg. Russland (ca. 980 Mio. EUR)

▪ Naftogaz u.A. gg. Russland (ca. 4,45 Mrd. EUR)

Das ist keine bloße Theorie
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Was Sie jetzt tun können

• Mit Anordnung der Treuhandverwaltung verlieren Sie den Zugriff auf Ihre Tochtergesellschaften

• Damit verlieren Sie möglicherweise auch den Zugriff auf wichtige Originaldaten, z.B. aus der Buchhaltung 

oder der Rechtsabteilung. In einem möglichen Schiedsverfahren werden Sie diese Daten benötigen, um 

den Wert ihrer Tochtergesellschaften zu beweisen

• Daher:

− Abziehen bzw. Kopieren der Daten auf russischen Servern

− Sicherung von Originalunterlagen

− Protokollierung sämtlicher Treffen, in denen es um den Verkauf der Gesellschaft geht. Sicherung der 

Protokolle

• Ferner: Immaterielle Vermögenswerte (IP/Lizenzen etc) sichern (kündigen / kündbar gestalten?)
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Die Angaben in dieser Präsentation sind ausschließlich für die genannte Veranstaltung 

bestimmt. Die Überlassung der Präsentation erfolgt nur für den internen Gebrauch des 

Empfängers. Die hier zusammengestellten Texte und Grafiken dienen allein der Darstellung 

im Rahmen dieser Veranstaltung und dokumentieren die Thematik ggf. nicht vollständig.   

Die Präsentation stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar und wir haften daher nicht für 

den Inhalt. Diese erfolgt individuell unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls auf 

der Grundlage unserer Mandatsvereinbarung. Die Verteilung, Zitierung und Vervielfältigung –

auch auszugsweise – des Inhalts zum Zwecke der Weitergabe an Dritte ist nur nach vorheriger 

Absprache gestattet.
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